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An den Diskussionen der Gefahrgut-
gremien interessierte Fachleute 
stellen sich den Ablauf einer Ta-

gung vermutlich so vor: Eine Anzahl for-
maler Dokumente (die nicht zwingend 
einen Antrag enthalten müssen) ent-
spricht der Anzahl angenommener oder 
abgelehnter Entscheidungen. Die Realität 
sieht anders aus. Die Diskussion eines Do-
kumentes führt häufig zu neuen Fragen, 
welche der Antragsteller erst klären muss 
– oft mit Hilfe einer Arbeitsgruppe. Oder 
ein Gremium ist der Meinung, dass es 
nicht die zuständige Stelle ist und ver-
weist zum Beispiel an den UNO-Un-
terausschuss. 
Paragraphen, welche für die Anwender 
klar sein müssen, können bei den Exper-
ten zu langem Meinungsaustausch füh-
ren. Interessant sind Auseinanderset-

zungen zu Papieren, die lediglich Inter-
pretationen eines Paragraphen beinhalten. 
Und ja, es gibt Papiere, die offiziell ange-
nommen werden, teilweise nach einge-
henden und engagierten Diskussionen. 
Trotzdem: Es ist richtig und wichtig, dass 
sorgfältig abgewogen wird, bevor eine 
Entscheidung gefällt wird. Denn die Gre-
mien sind sich bewusst, dass manche Än-
derungen zu weitreichenden Konse-
quenzen für die Anwender führen. 
Die Frühjahrssitzung der Gemeinsamen 
Tagung (G.T.) im März 2012 in Bern 
machte keine Ausnahme von der Regel. 
Diverse Anträge werden bei einer nächs-
ten Tagung in Form eines neuen Papieres 
wieder auf der Tagesordnung stehen:
 Ű Vorzeitiges Ansprechen der Sicherheits-
ventile bei der Beförderung tiefgekühlter 
verflüssigter Gase in RID/ADR-Tanks 

 Ű Saug-Druck-Tanks gemäß Kapitel 6.10 
 Ű Unregelmäßigkeiten bei der Anwen-
dung des ADR durch einige von der zu-
ständigen Behörde eines Vertragsstaates 
des ADR und des RID bestimmte Stel-
len. Die G.T. wünscht konkrete Beispiele 

 Ű Sicherungsvorschriften für Explosivstoffe
 Ű Carriage in Bulk: Die Auswirkungen der 
geplanten Änderungen auf die einzelnen 
Substanzen muss untersucht werden

Ungereinigte Verpackungen
Arbeitsgruppen werden sich bis zur 
nächs ten Gemeinsamen Tagung treffen:
 Ű Beförderung von Abfällen, die aus unge-
reinigten leeren Verpackungen beste-
hen. Zwecks Vereinfachung und Erleich-
terung der Beförderung dieser Abfälle 
schlug Frankreich die Aufnahme einer 
Sondervorschrift vor

Wiederholte Vorlagen 
Prozess Nur wenige Fragestellungen schaffen es innerhalb einer Sitzung 
der Gemeinsamen Tagung bis zur Entscheidung. Aber diese sollen in diesem 
Fall noch in die 2013er Ausgaben der Gefahrgutregelwerke. 
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Frühjahrssitzung der Gemeinsamen Tagung 
rID-ADr-ADN im schweizerischen Bern.  

Getagt wird in den räumen des Weltpostver-
eins UPU, einer Unterorganisation der UNo.

v o r s c h r I F T e N  i  G E m E i N S A m E  T A G u N G



 Ű Schweden berichtete von einem großen 
Unfall mit einem Tankfahrzeug. Über-
legt wurde, dass die Folgen solcher Un-
fälle durch eine Begrenzung des Fas-
sungsraums von Kesselwagen und fest-
verbundenen Tanks vermindert werden 
könne. Die Industrie brachte Zweifel an 
dieser Interpretation vor. Diese wurden 
von der Tank-Arbeitsgruppe geteilt. 
Nun wird sich die CEN-Arbeitsgruppe 
„TC 296 – Construction standards for 
low pressure tanks“ der Sache anneh-
men, um alternative Lösungen zu finden

 Ű Der Europäische Industriegasverband 
EIGA wünschte die Schaffung einer in-
formellen AG für eine mögliche Verlän-
gerung der Prüffristen von Flaschen für 
bestimmte Gase der Unterklasse 2.2. 
Dem Antrag wurde zugestimmt 

Folgende Themen werden bei anderen 
Gremien weiterdiskutiert:
 Ű Der Antrag auf Harmonisierung der Be-
förderung gefährlicher Güter zur See 
und auf der Straße wurde von Spanien 
zurückgezogen und soll dem UNO-Un-
terausschuss (UN-SCETDG) unterbrei-
tet werden

 Ű Inbezugnahme von ISO-Normen für 
UN-Druckgefäße nach Abschnitt 6.2.2: 
auch dieser Antrag wird dem UNO-Un-
terausschuss vorgelegt

 Ű Schweden beantragte eine Ergänzung 
der Fußnote d) unter 7.5.2.1 „Zusam-
menladeverbote“: dort soll „Ammoni-
umnitrat-Emulsion, -Suspension oder 
-Gel (UN 3375)“ eingefügt werden. 
Trotz grundsätzlicher Unterstützung 
wurde Schweden gebeten, auch hier das 
Subcommittee zu beschäftigen

 Ű Rumänien legte den Bericht der infor-
mellen Arbeitsgruppe „Definitionen“ 
vor. Diverse Definitionen von Abschnitt 
1.2.1 sollen überprüft werden. Wer wird 
sich dieses Themas annehmen? Genau 
– das UNO-Subcommittee!

 Ű Die Zuordnung von Feuerlöschern zur 
UN 1044 soll geklärt und die Sondervor-
schrift 594 präzisiert werden. Auch hier 
verwies das Joint Meeting den Antrag-
steller wegen der multimodalen Impli-
kationen an die UNO in Genf.

Doch wurden auch Entscheidungen ge-
troffen, darunter Anliegen, die in die Re-
gelwerke 2013 aufgenommen werden. 

Klarstellungen und Sondervorschriften
Gemäß Unterabschnitt 1.4.3.3 h) hat der 
Befüller für das Anbringen der orangefar-
benen Kennzeichnung sowie der Gefahr- 
oder Großzettel zu sorgen. Die Kennzei-
chen für erwärmte und für umweltgefähr-
dende Stoffe bleiben unerwähnt. Dies 
wird nun korrigiert. Der Vertreter Öster-
reichs drängte darauf, dass diese Ände-
rung in die Ausgabe 2013 aufgenommen 
werden soll. Trotz Vorbehalten des Sekre-
tariats (Probleme wegen Einführungs-
fristen) wird dies nun als Addendum den 
2013er Ausgaben zugefügt. Wie der Ver-
treter Deutschlands darlegte, ist die Be-

Neue Sondervorschrift für 
Transporte mit beschädigten 
Lithiumbatterien.

förderung beschädigter Lithiumbatterien 
(UN 3090, 3091, 3480, 3481) ein zuneh-
mendes Problem. Man schlug die Auf-
nahme einer neuen Sondervorschrift vor. 
Diese schreibt vor, dass die jeweils zustän-
dige Behörde die Bedingungen für deren 
Transport festlegen soll für diese UN-
Nummern, wenn sie nicht gemäß SV 636 
zur Entsorgung gesammelt werden. Die 
neue Sondervorschrift hat die Nummer 
661. Diese Neuerung findet ebenso Auf-
nahme in den 2013er Vorschriften (aus-
führlich zu diesem Thema siehe Gefahr/
gut 05/2012, Seite 23). 
Für die in Unterabschnitt 6.8.2.6 aufge-
führten Normen sollen die vom RID-
Fachausschuss angenommenen Über-
gangsfristen für Tankfahrzeuge und 
Tankcontainer übernommen werden.
Belgien wünschte eine Klarstellung zu 
physischen und administrativen Kontrol-
len in Containerterminals gemäß 7.5.1.2. 
Die meisten Delegationen waren der An-
sicht, dass jeder Container systematisch 
überprüft werden muss. Immerhin eine 
Delegation war sich der praktischen Pro-
bleme bewusst und betrachtete die Mei-
nung der Mehrheit als unrealistisch.
Aus Zeitmangel konnten mehrere Papiere 
nicht behandelt werden. So zum Beispiel 
die zahlreichen Präsentationen der 9. Sit-
zung der AG „Telematik“, zu der nicht klar 
ist, wohin uns dieses Thema irgendwann 
führen wird.
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